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Das Symbol der Angst
Nach ihrem Weg durch alle deutschen Instanzen zieht die Maskenpflicht-Klage einer
Psychologin nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
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Es ist anscheinend nur eine Kleinigkeit — aber eine mit
großer Symbolkraft und verheerender Wirkung auf das
psychische und soziale Wohlergehen von Millionen
Menschen. Durch das Tragen der Maske werden
Menschen unweigerlich zu staatlichen
Propagandainstrumenten. Permanent spiegeln sie sich
gegenseitig eine schlimme Bedrohungslage. Dies ist
besonders dann ethisch hochproblematisch, wenn eine
solche real nicht existiert. Eine Psychologin hat dieses
Anliegen bis zum Bundesverfassungsgericht gebracht,
das im Januar einen ausweichend anmutenden
Beschluss dazu fasste. Nun geht sie weiter zum



Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg.

Und während die permanente Verbreitung einer derartigen
gesellschaftlichen Atmosphäre im Falle einer allgemeinen und
starken Bedrohungslage legitim sein könnte, stellt sie angesichts der
offensichtlich anhaltenden statistischen Irreführungen
beziehungsweise Übertreibungen in Bezug auf Covid-19 (1, 2, 3) aus
meiner Sicht als Psychologin eine massive, unmenschliche
Suggestion dar. Vereinfacht ausgedrückt: Gehirnwäsche.

Beruflich und persönlich mit ethischen Ausbildungsgrundsätzen
identifiziert — ich darf übersteigerte Angst therapieren, nicht aber
suggerieren; Ich darf eine nachweislich verzerrte
Realitätswahrnehmung nicht noch festigen — geriet ich durch die
Maskenverordnung in verschiedenen Lebensbereichen in einen
untragbaren Gewissenskonflikt. So wollte ich nicht mit Menschen
umgehen und auch mit mir nicht umgehen lassen. Aber selbst ein
Attest zur Befreiung von der Maske verdeckt mit sekundären
körperlichen Gründen doch nur die eigentlich ausschlaggebenden
ethischen und hält die Problematik so letztlich aufrecht, fand ich.

„Du bist gefährlich.“ „Ich bin gefährlich.“ „Es herrscht eine
permanente Bedrohung.“ „Wenn wir uns allen nicht umfänglich das
freie Atmen verbieten, wird der Nächste sterben.“ Diese
gewichtigen Botschaften, die ständige Befangenheit transportieren,
Angst von Menschen voreinander, Gewissensbisse oder gar
Schuldgefühle, stecken allesamt in dem Symbolgehalt sogenannter
Alltagsmasken — ein in der alten Normalität noch in sich
widersprüchlicher Begriff.



Schließlich wurde klar: Ich lasse mich durch das Tragen
von Masken nicht mehr zum staatlichen
Propagandaschild machen.

Auch lasse ich nicht weiterhin Tag für Tag und womöglich Jahr für
Jahr durch das ständige Ausgesetztsein gegenüber staatlich
verpflichteten Propagandaträgern eine Gehirnwäsche über mich
ergehen. Beides ist für mich mit der Menschenwürde unvereinbar.

Gerichtsweg und politisch motivierte
Flucht aus Deutschland

Konsequent kündigte ich meine Stelle in einer Klinik und verließ
nach Durchschreiten der unteren Gerichtsinstanzen im Herbst
vorerst Deutschland. Rund zwei Monate verbrachte ich auf einer
Winter-Ziegenalpe in den Schweizer Bergen und reichte dann einen
mit Anhängen 600-seitigen Eilantrag beim
Bundesverfassungsgericht gegen einzelne Normen der bayerischen
Maskenverordnung ein (4). Zumindest das für alle Menschen
Notwendigste der Existenz — der Einkauf von Lebensmitteln, erst
recht auf Märkten unter freiem Himmel — sollte sich wieder ohne
multiple Grundrechtsverletzungen bestreiten lassen, zum Beispiel
ohne Verletzung der gesetzlich garantierten Gewissensfreiheit, der
Menschenwürde, der körperlichen und psychischen Unversehrtheit
sowie der allgemeinen Handlungsfreiheit.

Antrag an das
Bundesverfassungsgericht

Der umfangreiche Eilantrag enthielt sowohl die Darlegung der
irreführenden Covid-19-Fallzahlen und damit auch derartiger
Inzidenz-Statistiken des Robert-Koch-Instituts (5), die keinerlei



Grundlage für derartige Verordnungen darstellen, als auch Belege
für ernsthafte psychische, physische und soziale
Belastungsfaktoren, Beschwerden und sogar bereits durch die
Maskenpflicht in der Bevölkerung eingetretene Schäden (zum
Beispiel 6, 7, 8, 9).

Er stellte dar, dass hinsichtlich potenzieller Spätfolgen mit der
Maskenpflicht unfreiwillig ein „Feldexperiment am Menschen“
geschieht (10), das ebenfalls nicht mit der Menschenwürde
vereinbar ist, aber auch, dass eine allgemeine Maskenpflicht sogar
der Evidenz widerspricht (11) und gemäß der
Datenzusammenführung zweier Studien Freiwilligkeit als milderes
Mittel ausreichen würde (12).

Darüber hinaus zeigte ich im Eilantrag auf, wie durch diese
unfundierte und propagandistische Symbolpolitik der Regierenden
soziale Spannungen, Diskriminierungen und eine Spaltung der
Gesellschaft entstehen beziehungsweise befeuert werden (13).
Damit gefährden die Regierenden durch eine Maskenpflicht in
unserer freiheitlichen Gesellschaft den sozialen Frieden in diesem
Land, was angesichts des Artikels 1, Absatz 2 unseres Grundgesetzes
nicht verwundert. Dieser sagt über die unverletzlichen und
unveräußerlichen Menschenrechte deutlich: Sie sind die „Grundlage
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt“.

Antragsauszug über die Nachteile
fortbestehender Maskenpflicht

In einer Bilanz des Vorgetragenen wurden am Antragsende rund
zwanzig vielfältige Nachteile aufgelistet, die — abgesehen von einer
Verfestigung meiner persönlichen Betroffenheit — bei Fortbestehen
der angefochtenen Normen gegeben wären. Diese beginnen mit



sehr naheliegenden Aspekten:

• „Verschärfung der eingetretenen psychischen, (...) psychosomatischen
und psychosozialen Belastungen und bereits eingetretenen
Folgeschäden bei den unter der Verordnung leidenden Millionen
Menschen in Deutschland, die sich zum Teil nicht einmal mehr trauen,
Lebensmittel einkaufen zu gehen, oder die dabei immer wieder
diskriminiert werden und Übergriffe von psychischer und sogar zum
Teil auch körperlicher Gewalt erfahren;

• durch das weiter laufende ‚Experiment am Menschen‘ in Form einer
undifferenzierten Maskenverordnung trotz bekanntlich unter der
Maske steigendem und sogar vom Bayerischen Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege angegebenen ‚pathophysiologisch bedeutsamen‘
CO2-Gehalt unabsehbare potenzielle Spätfolgen — psychologisch
möglich erscheinen gehäuft frühe Demenzen und andere kognitive (...)
Beeinträchtigungen;

• insbesondere für Kinder in der Entwicklung, aber auch für psychisch
vorbelastete Erwachsene, letztlich für (...) alle Menschen die Fortdauer
einer potenziell belastenden und internalisierbaren tiefgreifenden
Suggestion — ‚Gehirnwäsche‘ — mit unmenschlichen Botschaften wie
diesen: ‚Ich bin immer gefährlich — Du bist immer gefährlich‘, ‚Wir
sind in permanenter großer Gefahr‘, ‚Nicht nur Nähe, auch mimischer
Kontakt kann töten — willst du schuldig sein, ein Mörder sein?‘ (...);

• ältere und eher einsame Menschen, die z. T. nur noch beim Einkaufen
soziale Kurzkontakte haben, erleben zu ihrem Lebensende kein Lächeln
ihrer Mitmenschen, keinen wirklichen (mimischen) Kontakt mehr,
sondern ein permanentes (latentes) Bedrohungsszenario.

• Risiko der weiteren Steigerung der Infektionszahlen, wenn derart viele
(oft unsachgemäß hantierende) Maskenträger in Situationen wie beim
Einkaufen womöglich sogar ungewollt Viren verbreiten (diese
Hypothese liegt wissenschaftlich gesehen auf der Hand und ist durch
nichts unwahrscheinlicher als die Hypothese des Maskennutzens in
diesen Situationen).“

Sie reichen aber auch bis hin zu diesen:



• „Vertrauensverlust von ‚aufgeklärt‘ denkenden Menschen in
Regierungen und Behörden, z. B. durch die wiederholt erlebte
Verletzung des Vorhersehbarkeitsprinzips/ Bestimmtheitsgrundsatzes
(vgl. Problematik zu Inzidenzen und Schwellenwerten) [die der
Verordnung letztlich zu Grunde liegt];

Ersetzung von Verantwortung eines ‚mündigen‘ Bürgers
durch autoritäre Staatsgewalt, Gefahr totalitärer
Entwicklungsaspekte;

• schleichende Aushöhlung der überragenden Bedeutung unserer
Verfassung, unseres Grundgesetzes, der Menschenrechte, unserer
Demokratie und unseres Rechtsstaates;

• Förderung der Ablenkung vom eigentlichen Grundproblem und
dadurch dessen Verschärfung: zunehmende Überlastungsproblematik
unseres Gesundheitssystems, auch der Intensivstationen, bereits bei
jeder überdurchschnittlichen Grippewelle im Zuge des
demographischen Wandels in Zusammenwirken mit anderen (...)
Faktoren;

• Schaffung eines Präzedenz- und Gewohnheitsfalles für jede etwas
überdurchschnittlich verlaufende Grippewelle und jedes andere
neuere Virus, die/das das Gesundheitssystem unter dem gegebenen
demographischen Wandel belastet;

• Wandel unseres Menschenbildes, von einem primär sozioemotionalen
hin zu einem virozentrischen Bild vom Menschen, unter langfristig
grundlegender Disposition seiner damit in ihrem Wesensgehalt
angetasteten Grundrechte; Ersetzung des Stellenwertes des
Grundgesetzes durch eine Gesundheitsdiktatur, unter dem
Deckmantel von ‚Schutz‘, ‚Hygiene‘ und ‚Kampf gegen das Böse‘“ (14).

Diese Auflistung steht im Eilantrag nach seitenweisen Darlegungen
über die erfüllten Voraussetzungen des Paragrafen 32 BVerfGG (15).

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes

Präsident Professor Stephan Harbarth und zwei KollegInnen des



Bundesverfassungsgerichts urteilten am 13. Januar 2021 hierzu
kurzerhand (Hervorhebung D. P.):

„Der gegen Regelungen zur Maskenpflicht gerichtete Antrag ist

unzulässig, weil die Voraussetzungen des § 32 BVerfGG nicht

dargelegt sind. Insbesondere stehen die von der Antragstellerin geltend

gemachten Nachteile überwiegend in keinem Zusammenhang zu einer

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.“

Zugegeben: Das Erkennen von Zusammenhängen hängt auch vom
eigenen Bemühen um eine hinreichende Durchdringungstiefe des
Problemfeldes ab ....

Einseitige viruszentrierte
Gesundheitspolitik und völlig
ungenügend begründete Maskenpflicht
als Menschenrechtsverletzungen

Eine Verknüpfung mit den Rechten der Europäischen
Menschenrechtskonvention und der Europäischen Sozialcharta
ergibt sich — um nur ein Beispiel zu nennen — aus dem Recht auf
Schutz der Gesundheit (Europäische Sozialcharta, Art. 11). Hierzu
heißt es in den Erläuterungen im zugehörigen DIGEST auf Seite 28
(Übersetzung D. P.):

„Das in Artikel 11 garantierte Recht auf Schutz der Gesundheit ergänzt

Artikel 2 und 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (...). Die

mit Gesundheit verbundenen Rechte, die in den beiden Verträgen

verankert sind, sind untrennbar miteinander verbunden, denn: ‚die

Menschenwürde ist der fundamentale Wert und tatsächlich das

Herzstück der positiven Gesetzgebung der Europäischen

Menschenrechte (...) und die Gesundheitsfürsorge ist eine



Vorbedingung für die Wahrung der Menschenwürde.‘

Die Achtung der körperlichen und psychischen Integrität ist ein

integraler Bestandteil der durch Artikel 11 garantierten Rechte auf

Schutz der Gesundheit. (...) Artikel 11 würdigt das Recht auf den höchst

möglichen Standard von Gesundheit. (...) Gemäß Artikel 11 ist

Gesundheit ein Zustand kompletten körperlichen, mentalen und

sozialen Wohlergehens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit

oder Gebrechen.“

Ausblick

Bereits Anfang März 2021 soll der gegen Bestandteile der
Maskenverordnung gerichtete Eilantrag samt einer Klage gegen die
Bundesrepublik Deutschland beim Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg eingereicht werden. Im Hintergrund
beraten wird mein Rechtsanwalt dabei von einem auf dem Gebiet
renommierten Professor. Hauptsponsor dieses bedeutsamen
Schrittes ist der im Bereich „Aufklärung von wissenschaftlichen und
politischen Missständen rund um Corona“ engagierte Unternehmer
Marcel Jahnke, der unter anderem den Corona-Ausschuss
unterstützt und derzeit weitere Projekte aufbaut.

Auch Ärzte für Aufklärung bezuschusst mit einer Einmalzahlung in
vierstelliger Höhe die auf dem bisherigen, breit angelegten
Rechtsweg entstandenen Kosten von aktuell 25.000 bis 30.000
Euro.

Wer meine Arbeit ebenfalls unterstützen möchte, findet das
Spendenkonto hier (https://www.allgaeu-fuer-
grundrechte.de/%C3%BCber-uns-2).

https://www.allgaeu-fuer-grundrechte.de/%25C3%25BCber-uns-2


Quellen und Anmerkungen:

(1) Mit zahlreichen Quellen dargelegt in den Schriftsätzen meiner
Klage gegen das Robert Koch-Institut, zu finden unter:
https://www.ckb-anwaelte.de/aktuelle-corona-verfahren/
(https://www.ckb-anwaelte.de/aktuelle-corona-verfahren/).
(2) Vgl. auch RWI Essen vom 30. Oktober 2020: „Unstatistik des
Monats“, https://www.rwi-essen.de/unstatistik/108/
(https://www.rwi-essen.de/unstatistik/108/).
(3) Jüngst erneut untermauert durch die vom
Bundesinnenministerium angeforderten, nun publik gewordenen
pseudowissenschaftlichen Daten für weitere „präventive und
repressive Maßnahmen“, zu lesen in der Welt vom 9. Februar 2020:
„Dann schadet dies dem Ansehen einer faktenbasierten
Bekämpfung“,
https://www.welt.de/politik/deutschland/article225991449/Cor
ona-Papier-Opposition-fordert-Aufklaerung.html
(https://www.welt.de/politik/deutschland/article225991449/Cor
ona-Papier-Opposition-fordert-Aufklaerung.html).
(4) Eine minimal im Rahmen des Datenschutzes gekürzte Version
des Antrages an das Bundesverfassungsgericht ist hier zu finden:
https://pixeldrain.com/u/g7LSddVz
(https://pixeldrain.com/u/g7LSddVz).
(5) Vgl. Quelle 4, S. 23 bis S. 25.
(6) Vgl. etwa die Zusammenfassung meiner Studienergebnisse mit
Verlinkung auf die Originalarbeit, Rubikon vom 1. August 2020: „Die
Selbstverletzung“, https://www.rubikon.news/artikel/die-selbst-
verletzung (https://www.rubikon.news/artikel/die-selbst-
verletzung) 
(7) In einem 22-seitigen Anhang zum Eilantrag an das
Bundesverfassungsgericht wurden exemplarisch deutschlandweit
aufgetretene Fälle von psychischer und körperlicher Gewalt im
unmittelbaren Zusammenhang mit den Maskenverordnungen
zusammengestellt, darunter auch Schilderungen gegenüber
Rechtsanwältin Fischer, die man hier finden kann:

https://www.ckb-anwaelte.de/aktuelle-corona-verfahren/
https://www.rwi-essen.de/unstatistik/108/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article225991449/Corona-Papier-Opposition-fordert-Aufklaerung.html
https://pixeldrain.com/u/g7LSddVz
https://www.rubikon.news/artikel/die-selbst-verletzung


https://kollateral.news (https://kollateral.news).
(8) Vgl. etwa ableitbare Risiken aus der kardiologischen Studie der
Uniklinik Leipzig in deren Pressemitteilung vom 20. Juli 2020:
https://www.uniklinikumleipzig.de/presse/Seiten/Pressemittei
lung_7089.aspx
(https://www.uniklinikumleipzig.de/presse/Seiten/Pressemitteilu
ng_7089.aspx).
(9) In einem mir vorliegenden Brief des bayerischen
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 14. September
2020 heißt es: „Atemmasken führen dazu, dass der Teil der
ausgeatmeten Luft, der unter der Maske verweilt, erneut eingeatmet
wird. Dabei ist sowohl der darin enthaltene Sauerstoffgehalt
reduziert als auch der CO2-Gehalt erhöht. Pathophysiologisch
bedeutsam ist hier vorrangig der erhöhte CO2-Gehalt, noch bevor
der abgesenkte O2-Gehalt Bedeutung erlangt.“ Der Brief schließt
weiter, aber ohne Verweis auf jedwede Evidenz: „Diese
Totraumvergrößerungen sind bei geformten Masken bei Kindern ab
7 Jahren über einen begrenzten Zeitraum (übliche Dauer eines
Einkaufs bzw. einer Nahverkehrsnutzung) sicher unbedenklich.“
(10) Vgl. Quelle 4 vgl. S. 12 unten bis S.13 oben.
(11) Vgl. Quelle 4 vgl. S. 18 unten bis S. 20 oben.
(12) Vgl. Quelle 4 vgl. S. 27 bis S. 28 oben.
(13) Vgl. Quelle 4 vgl. S. 13 und S. 17 Mitte.
(14) Vgl. Quelle 4 vgl. S. 38 unten bis S. 40 oben sowie S. 41 unten bis
S. 42 Mitte.
(15) Vgl. Quelle 4 vgl. S. 4 bis S. 16 Mitte, insbesondere S. 13 Mitte bis
S. 15 oben.
(16) DIGEST zur Europäischen Sozialcharta, downloadbar unter:
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter
(https://www.coe.int/en/web/european-social-charter).

Dieser Artikel erschien bereits auf www.rubikon.news.

https://kollateral.news
https://www.uniklinikumleipzig.de/presse/Seiten/Pressemitteilung_7089.aspx
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter
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